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• alle Bereiche der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - auch

den Bereich der Wohnhäuser - kostendeckend zu führen und alle

gesetzlichen Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen (dazu

gehören auch eine straffere Abgabenmahnung und die Erhebung

von Ergänzungsflächen),

• außerordentliche Investitionen auch weiterhin so zu planen, dass

die Folgekosten das ordentliche Budget so gering wie möglich

belasten und

• im Hinblick auf die weiter wachsende Stadtgemeinde das

Augenmaß zu bewahren und durch sorgfältige langfristige

Vorausplanung (z.B. im Rahmen des mittelfristigen Finanzplanes)

unvorhergesehene Belastungen zu vermeiden und vorhersehbare

nachhaltig umzusetzen.

Dieser Bericht ist dem Gemeinderat in einer Sitzung unter einem

eigenen Tagesordnungspunkt vollinhaltlich zur Kenntnis zu

bringen. Die auf Grund des Überprüfungsergebnisses

getroffenen Maßnahmen sind der Aufsichtsbehörde gemäß

§ 89 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 innerhalb von drei

Monaten mitzuteilen.

Ergeht an:
1. Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, Schänkirchner Straße 1, 2230 Gänserndorf

NÖ Landesregierung

Im Auftrag

Mag. Geh art

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.atJamtssignatur
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